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Erste Hilfe in
Rechtsfragen

Insolvenzen
im Internet

In allen rechtlichen Be-
langen sind die Spezia-
listen des Rechtsservice
der Wirtschaftskammer
Tirol die erste Anlauf-
stelle für Unterneh-
mer. Die WK-Experten
stehen für Informati-
onen und Auskünfte
zu Arbeits- und Sozi-
alrecht, Wirtschafts-
oder Steuerrecht unter
T 05 90 90 5-1111 oder
per E-Mail an rechts-
service@wktirol.at ger-
ne zurVerfügung.

Über sämtliche In-
solvenzverfahren in
Tirol und den ande-
ren Bundesländern –
Konkurseröffnungen
gleichermaßen wie
Konkursaufhebungen
– informiert ein ei-
gens für diesen Zweck
eingerichtetes Ser-
vice im Internet. Un-
ter der Adresse www.
edikte1.justiz.gv.at
finden Sie die aktuel-
len Veröffentlichungen
der Gerichte.

RechtsbeRatung

VeRöffentlichung

WIR SIND
FÜR SIE DA.

T 05 90 90 5-1111
WKO.at/tirol/service

KuRz & bündig

Im Zuge der Eigenüberprü-
fung gemäß §82b GewO hat
der Betreiber in regelmäßi-
gen Abständen zu ermitteln,
ob der Ist-Zustand der Be-
triebsanlage dem Genehmi-
gungszustand entspricht. Die
WK stellt dazu eine hilfrei-
che Broschüre zur Verfügung
damit diese, wie vom Ge-
setzgeber beabsichtigt, selbst
durchgeführt werden kann.
Zusätzlich bieten wir inTirol,
über ein Netzwerk von mehr
als 30 Vertragspartnern, Hil-
festellung bei der Erstellung
dieser Prüfbescheinigung an.

• Sind alle Betriebe gemäß
§ 82b zu überprüfen?

Nur Betriebsanlagen die
per Bescheid durch die BH
genehmigt wurden sind in re-
gelmäßigen Abständen (sechs
bzw. fünf Jahre) einer Eigen-
überprüfung zu unterziehen.

Gibt es Betriebe die keine
Genehmigung brauchen?

Wenn von Betrieben kei-
nerlei Gefährdungen oder
Belästigungen ausgehen kön-
nen sind diese nicht genehmi-
gungspflichtig. Dazu zählen
etwa Handelsbetriebe bis 200
m², Friseure, Masseure oder
Kosmetikstudios.

• Muss die Behörde zur
Durchführung dieser Eigen-
überprüfung auffordern?

Da diese Verpflichtung ge-
setzlich verankert ist, bedarf
es keiner gesonderten Auffor-
derung. Speziell gefahrenge-
neigte Betriebe werden von
der Behörde sowieso regel-
mäßig kontrolliert.

Was ist zu tun?
Sammeln und organisieren

Sie ihre Bescheide und Pläne.
Anhand der chronologisch
aufgelisteten Bescheide ist
die Erfüllung der Auflagen
nachzuweisen. Teilweise sind
Prüfintervalle durch befug-
te Firmen in Prüfbüchern zu
dokumentieren. Falls sie Ter-
mine nicht einhalten können,
ist es ratsam, sich rechtzeitig

mit der Behörde in Verbin-
dung zu setzen.

• Woher bekomme ich mei-
ne Bescheide?

Verlangen Sie Aktenein-
sicht bei der BH oder beim
Magistrat. Kontaktieren Sie
die Gemeinde, das Arbeits-
inspektorat oder ggf. den Ei-
gentümer oderVorbetreiber.

• Was bringt diese Eigen-
überprüfung dem Unterneh-
mer?

Eine per Bescheid geneh-
migte und regelmäßig über-
prüfte Betriebsanlage schafft

Rechtssicherheit gegenüber
Behörden und Anrainern.
Besonders im Schadensfall
können der gewerberechtli-
che Geschäftsführer zur Ver-
antwortung gezogen werden
oderVersicherungen eine De-
ckung des Schadens verwei-
gern, wenn gesetzliche Prüf-
intervalle nicht eingehalten
wurden.

• Wo sind die Bescheide
und die Prüfbescheinigung
aufzubewahren?

Es empfiehlt sich eine Ko-
pie der Dokumente am Be-

triebsstandort aufzulegen,
sodass diese im Fall einer
Kontrolle durch Vollzugs-
beamte eingesehen werden
können.

• Was ist zu tun, wenn
Mängel oder Abweichungen
dokumentiert werden?

In diesem Fall muss die
Prüfbescheinigung der Be-
hörde übermittelt werden.
Diese darf aber kein Straf-
verfahren einleiten, wenn die
Mängel innerhalb einer an-
gemessen Frist behoben wer-
den können.

• Wie ist mit Änderungen
umzugehen?

Werden Geräte gegen
gleichartige ersetzt, so ist
dies der Behörde anzuzei-
gen. Wenn sich die Betriebs-
zeiten oder die Emissionen
der Anlage geändert haben
oder sonstige Erweiterungen
durchgeführt wurden, ist ei-
ne Änderungsgenehmigung
zu erwirken.

• Was ist alles mit zu prü-
fen?

Unter Hinweis auf die
sonstigen gewerberechtli-
chen Bestimmungen sind
u.a. auch folgende Überprü-
fungen zu dokumentieren:
Elektro-Prüfbefund, elekt-
rische Türen und Tore, Käl-
teanlagen, Aufzüge, Brand-
meldeanlagen, Hebebühnen,

Feuerlöscher, Prüfbefunde lt.
AMVO, Flüssiggas, Explosi-
onsschutz etc.

• Was ist bei einem Betrei-
berwechsel zu beachten?

Die Betriebsanlagengeneh-
migung bleibt am Objekt haf-
ten und geht auf den neuen
Betreiber über. Die Behörde
fordert in der Regel den neu-
en Betreiber zur Vorlage der
Eigenüberprüfung auf.

• Wie kann dieWirtschafts-
kammer helfen?

Neben einer allgemeinen
Broschüre stellen wir bran-
chenbezogene Vorlagen zur
Verfügung. Über geförderte
Beratungen bieten speziell
geschulte Vertragspartner ei-
ne Top Leistung als externe
Dienstleister an.

• Was wird gefördert?
Bis max. zwölf Stunden

Beratungsleistung zu einem
Stundensatz von 80 Euro
können zur Hälfte über die
Tiroler Beratungsförderung
abgedeckt werden. Vorab ist
ein Förderansuchen einzu-
bringen. Wir empfehlen Ih-
nen gerne einenVertragspart-
ner in Ihrer Nähe.

• Welcher Zeitaufwand ist
für diese Eigenüberprüfung
durch einen externen Bera-
ter zu veranschlagen?

Als grobe Richtwerte kön-
nen für ein Café oder Imbiss
sechs Stunden angenommen
werden, für ein Restaurant
oder einen mittleren Gewer-
bebetrieb zwölf Stunden und
für ein Hotel 24 Stunden.
Sollte sich beim Erstgespräch
zeigen, dass mit wesentlichen
Abweichungen von diesen
Richtwerten zu rechnen ist,
wird empfohlen, ein schrift-
liches Angebot einzuholen.

Die Eigenüberprüfung nach § 82b der Gewerbeordnung hilft – ähnlich wie die Pickerlprüfung beim Auto
– den ordnungsgemäßen Zustand der Betriebsanlagen sicherzustellen. Foto: WKT

BetrieBssicher Wer den Zustand seiner Anlagen im Sinne des § 82b der Gewerbeordnung (GewO)
regelmäßig überprüft, schafft dadurch Rechtssicherheit gegenüber Anrainern und Behörden.

§ 82b GewO: Anlagen-Fitness
durch Eigenüberprüfung

Dipl.-Ing.(FH) Ingobert Knapp
T 05 90 90 5-1373
E ingobert.knapp@wktirol.at
W WKO.at/tirol/innovation

Weitere infos

B estandteile des Bescheids
sind immer auch die zu-
gehörigen Pläne mit Be-

hördenstempel. Sammeln Sie
ihre Bescheide und halten Sie
Prüfintervalle ein. Nehmen Sie
Beanstandungen von Anrainern
ernst, da es Aufgabe der Behör-

de ist, diese zu schützen. Sie
muss Anzeigen nachgehen und
erforderlichenfalls Überprüfun-
gen durchführen. Falls eine pre-
käre Verhandlung oder eine be-
hördliche Überprüfung ansteht,
unterstütze ich gerne persönlich
vor Ort.

ExPERtEntiPP

Von Ingobert Knapp

Innovations- und Technologieservice der Wirtschaftskammer Tirol

Halten Sie
Prüfintervalle

ein!

Was passiert wenn
die Weihnachstsfeier
aus dem Ruder läuft?
Konsequenzen. Weihnachtsfeiern
finden zwar zumeist außerhalb
der Arbeitszeit statt und sind als
außerdienstliche Veranstaltungen
zu werten, dennoch können Vorfälle
auf der Feier negative Konsequen-
zen für das Dienstverhältnis nach
sich ziehen.
Zwar steht man der ausgelassenen
Stimmung auf einer Firmenfeier in
der Weihnachtszeit in der Regel to-
leranter und gelassener gegenüber,
dennoch sind die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen und betrieblichen
Verhaltensregeln nicht außer Kraft
gesetzt.

So sind selbstverständlich auch auf
der Firmen-Weihnachtsfeier sexuel-
le Belästigungen, Misshandlungen
oder gröbliche Ehrenbeleidigungen
verboten. Die Weihnachtsfeier kann
von einem Dienstnehmer nicht als
Rechtfertigung für solche Entglei-
sungen verwendet werden.
Relevant bei der Beurteilung des
Fehlverhaltens des Dienstnehmers
sind die konkreten Begleitumstän-
de, eine massive Beeinträchtigung
der Betriebsinteressen des Arbeitge-
bers und mögliche negative Auswir-
kungen auf das Betriebsklima.
Handgreifliche Auseinanderset-
zungen zwischen Dienstnehmern,
bei welchem tatsächlich die Fäuste
fliegen, können im Einzelfall eine
Entlassung nach sich ziehen. Aber
auch verbale Übergriffe auf der
Weihnachtsfeier können, sofern sie
schwerwiegend genug sind, eine
Entlassung rechtfertigen. Entlas-
sungsrelevant können beleidigende
Aussagen sowohl gegenüber
Kollegen und dem Arbeitgeber sein,
aber auch gegenüber Familienan-
gehörigen des Arbeitgebers.

Schwerwiegende Ehrenbeleidigun-
gen gegenüber betriebsfremden
Personen können ebenfalls zu einer
Entlassung führen, wenn die Belei-
digung eine Ehrverletzung darstellt
und ein schlechtes Licht auf das
Unternehmen wirft.
Entscheidend sind die Umstände
des Einzelfalles. Das bewusste
Zerstören eines Trinkglases aus
Begeisterung darüber, dass die
Vorgesetzten die Weihnachtsfeier
verlassen haben, wurde von der
Rechtsprechung beispielsweise als
nicht ausreichend beurteilt, um eine
Entlassung zu rechtfertigen.

Gehaltsabzug für
Minusstunden?

Verschuldensfrage. Bei der
Frage, ob Minusstunden bei der
Beendigung eines Dienstverhältnis-
ses vom offenen Gehalt abgezogen
werden können, sind die konkreten
Umstände des Einzelfalls entschei-
dend. Im Wesentlichen kommt es
darauf an, wen das Verschulden

an der Zeitschuld trifft. War der
Arbeitnehmer zur Leistung der
vereinbarten Arbeit bereit und ist er
durch Umstände, die vom Arbeitge-
ber verschuldet worden sind, an der
Leistung gehindert worden, gebührt
ihm trotzdem das volle Entgelt.
Wurde hingegen Gleitzeit ver-
einbart, kann der Arbeitnehmer
selbstständig über den Beginn und
das Ende seiner täglichen Arbeits-
zeit bestimmen. Im Gegensatz zu
einer fixen Verteilung der Lage der
Arbeitszeit hat der Arbeitnehmer im
Rahmen der Gleitzeit die Möglich-
keit, allfällige Minusstunden wieder
auszugleichen.
Weist das Gleitzeitkonto im Falle
der Beendigung des Dienstverhält-
nisses Minusstunden auf, ist ein
Gehaltsabzug für die Zeitschuld
grundsätzlich zulässig.Der Arbeit-
geber muss nur jene Arbeitszeiten
bezahlen, die der Arbeitnehmer
auch tatsächlich geleistet hat, es sei
denn, das Dienstverhältnis endet
durch einen berechtigten vorzeiti-
gen Austritt oder eine ungerechtfer-
tigte Entlassung.

Nähere Informationen im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 7 / 6020 Innsbruck / Tel. 05 90 90 5-1111 / Fax 05 90 90 5-1386 / E-Mail rechtsservice@wktirol.at

SERVIC
E-

EXPORT
RECHT &

SERVIC
E

Derzeit sind wieder ver-
mehrt diverse irreführende
und betrügerische Schrei-
ben im Umlauf. Aktuell be-
kommen viele Unternehmen
beispielsweise Zahlungsauf-
forderungen für ein Busi-
ness-Software-Paket von
„OfficeMax“ bzw. Eintra-
gungsangebote von „Allge-
meines Wirtschaftsregister
für Industrie, Handel, Ge-
werbe, Behörden, Banken &
Institutionen“ zugeschickt.

In diesen und vielen an-
deren Fällen handelt es sich

um den Versuch, die Unter-
nehmen zum Abschluss ei-
nes teuren Vertrags zu be-
wegen.

Es wird dringend geraten,
derartig Angebote und Auf-
forderungen zu ignorieren.

Grundsätzlich gilt: Nichts
unterschreiben oder ein-
zahlen, was nicht eindeutig
zugeordnet werden kann.
Kontaktieren Sie im Zwei-
felsfall die Rechtsexperten
Ihrer Wirtschaftskammer
unter T 0590905-1111 oder
E rechtsservice@wktirol.at.

Vorsicht vor irreführenden
Angeboten und Rechnungen!

Immer wieder wird versucht, Unternehmen in betrügerischer Absicht
zum Abschluss teurer Verträge zu bewegen. Foto: Fotohinweis


